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•
LANDKREISzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
GÖRLITZ Seite 2 von 3

Umweltinformationen im Sinne des§ 2 Abs. Umweltinformationsgesetzes (UIG) betroffen seien,
sowie nach § 2 Abs. 1 Verbraucherinformationsgesetz (VIG), soweit Verbraucherinformationen
betroffen seien.

Bei der Prüfung wurde festgestellt, dass Ihnen kein Anspruch nach§ 4 Abs. 1 SächsUIG zusteht,
da es sich bei dem Grundstückskaufvertrag Mühlrose als solchen nicht um eine Umweltinformation
i.S.d. § 3 Abs.2 SächsUIG handelt und dieser auch keine Umweltinformation enthält.

Nach § 3 Abs. 2 SächsUIG sind Umweltinformationen unabhängig von der Art ihrer Speicherung
allezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA„Daten" über insbesondere
1.

den Zustand von Umweltbestandteilen wie Luft, Atmosphäre, Wasser, Boden, Landschaft,
die natürlichen Lebensräume der Tiere und Pflanzen, die Artenvielfalt einschließlich
genetisch veränderter Organismen, sowie die Wechselwirkungen zwischen diesen
Bestandteilen,

[. . .]

3.
Maßnahmen oder Tätigkeiten, die

a)
sich auf die Umweltbestandteile im Sinne der Nummer 1 oder auf Faktoren im Sinne der
Nummer 2 auswirken oder wahrscheinlich auswirken oder
b)
den Schutz von Umweltbestandteilen im Sinne der Nummer 1 bezwecken; zu diesen
Maßnahmen gehören auch beschlossene politische Handlungskonzepte, Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, Abkommen, Umweltvereinbarungen, Pläne und Programme [. . .].

Der Grundstückskaufvertrag Mühlrose beinhaltet keine Daten über den Zustand von
Umweltbestandteilen i.S. d. § 3 Abs. 2 Nr. 1 SächsUIG.

Bei dem Vertrag handelt es sich zwar um „Daten" im Sinne der Vorschrift. Denn der Begriff der
Daten ist - ebenso wie der Begriff der Umweltinformation - weit auszulegen. Der Datenbegriff
umfasst alle Maßnahmen und Tätigkeiten mit Umweltbezug. Eines unmittelbaren Zusammenhangs
der Daten mit Umwelt bedarf es hingegen nicht. Vor diesem Hintergrund beinhaltet der
Grundstückskaufvertrag Mühlrose Daten, die sich zumindest mittelbar auf die Umwelt auswirken
können. Die Übereignung der Grundstücke der Gemeinde Trebendorf an die LEAG dient der
weiteren Umsetzung des Mühlrose-Vertrags, mithin der Sicherung der Möglichkeit, den Tagebau
Nochten fortzuführen.

Der Grundstückkaufvertrag selbst beinhaltet aber keine Informationen über den unmittelbaren
Zustand von Umweltbestandteilen. Denn er bildet lediglich die zivilrechtliche Grundlage für die
Übertragung bestimmter Grundstücke der Gemeinde Trebendorf an den Bergbaubetreiber. Er trifft
hingegen keine Aussage über die Nutzung der Grundstücke im Allgemeinden, insbesondere nicht
darüber, ob und wie die Grundstücke zukünftig einer bergbaurechtlichen Verwendung zugeführt
werden.
Entgegen Ihrer Auffassung beinhaltet der Grundstückskaufvertrag damit auch keine Daten über
Maßnahmen oder Tätigkeiten, die sich auf Umweltbestandteile auswirken, vgl.§ 3 Abs.2 Nr.3
SächsUIG. Die Veräußerung der Grundstücke an LE-B stellt in dem Sinne ein für die Umwelt
neutrales Geschäft dar. Als Rechtsgrundlage für die Übertragung von Eigentum an die LE-B hat er
keine umweltbeeinträchtigende Auswirkung. Da auch final nicht absehbar ist, ob die Grundstücke
überhaupt einer bergbaurechtlichen Verwendung zugeführt werden, kann auch keine
„wahrscheinliche" Auswirkung auf Umweltbestandteile wie „Boden", „Luft" oder „Atmosphäre"
festgestellt werden.

Überdies stehen Ihnen als Antragsteller keine weiteren Auskunftsansprüche zu.
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